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Menschenrechte und Menschenpflichten
Mit "Zeit, von den Pflichten zu sprechen" forderte der
deutsche Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt im Oktober

1997 die Öffentlichkeit auf zur Diskussion der
"Allgemeinen Erklärung der Menschenpflichten" welche

nahmhafte Politikerinnen analog zur "Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte" vorlegten. Mit dem
Untertitel "Ein gewaltsamer Zusammenprall der Kulturen

kann vermieden werden" und dem Präambelteil
"da das exklusive Bestehen auf Rechten Konflikt, Spaltung

und endlosen Streit zur Folge haben kann"
zeigen die Autoren der Erklärung die Stossrichtung des

Vorschlages: Die Menschenrechte reichen ihrer

Meinung nach nicht aus, um den befürchteten Kampf der
Kulturen zu verhindern, sondern - schlimmer noch - sie

stehen im Verdacht, diesen zu fördern. (Text siehe S.2)

Im neusten Band von WIDERSPRUCH (35/98
Menschenrechte) analysiert Georg Lohmann in

seinem Artikel "Warum keine Deklaration

von Menschenpflichten" die Motive,

die hinter dem Vorschlag
stehen.
Er legt dar, dass es

keine Rechte
ohne zu- ^»
ge-

te "minimale globale Moral" geeigneter wäre, die
anvisierten Probleme anzugehen, als global anerkannte
Rechte. Er betrachtet es als nicht sinnvoll, moralische
Pflichten politisch deklarieren zu wollen.
Der Analyse der Autoren, dass die Allgemeinen
Menschenrechte durch die westliche Kultur
bestimmtsind und Gemeinschaftswerte,
wie sie besonders in asiatischen
Kulturen gepflegt würden,
vernachlässigen,
widerspricht Lohmann ^^^ijK^aNr* V
nicht, hingegen

der
Vor-

hörige
Pflichten

gebe, da
Menschenrechte explizit

gleich und wechselseitig
verteilt seien, implizite Pflichten

damit also bereits bestehen.
Lohmann weist darauf hin, dass sich die

Autoren direkt auf die vielkritisierte Geschichtsdiagnose

von Samuel P. Huntington abstützen, der

behauptet, nach dem Wegfall des domestizierenden
Ost-West- Konfliktes drohe nun der "Zusammenprall
der Kulturen " Lohmann bezweifelt, dass die geforder-

ste I -

lung, dies sei

durch eine Erklärung

von Menschenpflichten

korrigierbar.
Lohmann behauptet seinerseits,

dass der Universalismus der Menschenrechte

mit der Position eines schwachen
(kulturellen) Relativismus vereinbar sei und, dass

es kontraproduktiv und politisch gefährlich sei,

gemeinschaftsorientierte Pflichten und Pflichten gegen
sich selbst rechtlich erzwingen zu wollen. Solche
Werthaltungen liessen sich am besten auf der Basis einer
iberalen Rechtsordnung indirekt fördern.
Einen spannenden Überblick über die Geschichte der
Menschenrechte gibt im gleichen Band Dieter Senghaas.
Neben theoretischen Texten finden sich auch solche
über die Realität der Verletzung elementarer Rechte.
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